
Amt Schönberger Land   

 

  Ausdruck vom: 22.11.2006 
  Seite: 1/1 
 
 
 

Beschlussvorlage 
für Gemeinde Selmsdorf 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Sachbearbeiter:  
Datum: 
Telefon: 
E-Mail: 

VO/1/333/2006      -   Fachbereich I  
öffentlich 
M.Döbler 
28.09.2006 
038828/330-118 
M.Döbler@schoenberger-land.de  

Wahl eines weiteren Mitgliedes für den Amtsausschus s des Amtes 
Schönberger Land 

 Abstimmung: 
Beratungsfolge TOP Ja Nein Enth. 
12.10.2006 Gemeindevertretung Selmsdorf     
 
 
 
Sachverhalt:  
Gemäß § 132 Abs. 2 der Kommunalverfassung M-V entsenden Gemeinden mit einer Einwohnerzahl über 
2.000 bis 2.500 neben dem Bürgermeister drei weitere Mitglieder in den Amtsausschuss. 
Diese Regelung traf bisher für die Gemeinde Selmsdorf zu. Im Jahr 2006 erhöhte sich die Einwohnerzahl 
der Gemeinde Selmsdorf auf über 2.500 Einwohner. (Stand 30. Juni 2006 : 2.628 Einwohner) Gemeinden 
dieser Größe (2.500 – 3.000 Einwohner) entsenden neben dem Bürgermeister vier weitere Mitglieder in den 
Amtsausschuss.  
Gemäß § 171 KV M-V gelten die vom Statistischen Landesamt zum 30.Juni fortgeschriebenen 
Einwohnerzahlen vom 1. Januar des folgenden Jahres an. 
Demnach ist durch die Gemeindevertretung Selmsdorf mit Wirkung vom 01.01.2007 ein weiteres Mitglied 
des Amtsausschusses des Amtes Schönberger Land zu wählen.     
 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeindevertretung Selmsdorf wählt Frau/Herrn ……………………………. als weiteres Mitglied in den 
Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land. 
 
 
 
 
 
 
 
________________ ______________ ______________ 
M.Döbler A.Lütgens-Voß    F.Lehmann   
SB FBL LVB 


